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Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Hessisches Gesetz zur 

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Drucks. 18/7246 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Schlaf, 

  

nach gründlicher Durchsicht des von Ihnen übersandten Gesetzentwurfs der Fraktion der 

SPD für ein Hessisches Gesetz zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern, Drucks. 18/7246, verzichte ich auf meine Teilnahme an der Anhörung durch den 

Sozialpolitischen Ausschuss und sehe auch von einer schriftlichen Stellungnahme ab. 

Sozialrechtliche oder sozialgerichtliche Bezüge, zu deren Bewertung ich mich aufgrund 

meines Amtes im Rahmen der Anhörung berufen fühlen würde, sind dem Gesetzentwurf 

nicht zu entnehmen.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

  

gez.: 

Jürgen De Felice 

Vizepräsident 
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Hessisches Koordinationsbüro  

für behinderte Frauen 

    

Ansprechpartnerin: 
Rita Schroll 
Kölnische Str. 99 
34119 Kassel 
Telefon: 0561-7 28 85-22 
 

E-Mail:  hkbf@fab-kassel.de 
www.fab-kassel.de/hkbf 

 
Kassel, 03.07.2013 

Förderung der Autonomie Behinderter, fab e.V. 
 
Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen, Kölnische Str. 99, 34119 Kassel 
 

Hessischer Landtag 
Sozialpolitischer Ausschuss 
c/o Herr Schlaf 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Hessisches Gesetz zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Drucks. 18/7246 

 
Sehr geehrter Herr Schlaf, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu o.g. Gesetzesentwurf. 

In unserer Stellungnahme beschränken wir uns auf wesentliche Eckpunkte aus Sicht der Frauen mit 
Behinderungen.  

Den vorliegenden Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion begrüßen wir sehr, da der Gesetzentwurf: 

 wesentlich ausdifferenzierter als das derzeitige Gesetz formuliert ist  
 die Wirksamkeit des Gesetzes erhöht - u. A. durch die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle 

sowie durch gesetzlich festgeschriebene Sanktionen 
 Gleichberechtigung und Gleichstellung als Leitprinzipien für alle Aufgabenbereiche der von 

diesem Gesetz erfassten Organisationseinheiten gesetzlich verankert 
 festschreibt, dass - analog zu § 1 Abs. 1 S. 4 BGleiG - die besonderen Belange der Frauen mit 

Behinderungen sowie der Frauen, die von einer Behinderung bedroht sind, besonders zu 
beachten sind  

 bei der Definition des Tatbestandes der unmittelbaren sowie der mittelbaren Diskriminierung 
auch das Diskriminierungsmerkmal „Behinderung“ anführt 

 es Frauenbeauftragten die Möglichkeit einräumt, Entscheidungen im Hinblick auf die 
Vereinbarung mit dem HGlG - soweit es sich um Benachteiligungen wegen des Geschlechts 
oder bei Frauen wegen einer Behinderung handelt - gerichtlich überprüfen zu lassen 

 Belästigung und sexuelle Belästigung als Tatbestand der Diskriminierung aufführt und in diesem 
Zusammenhang das Merkmal „Behinderung“ benennt 

 
um beispielhaft einige aus unserer Sicht wesentlichen Verbesserungen zu benennen. 
 

Zudem bietet der Gesetzesentwurf die Möglichkeit, der nachgewiesenen Mehrfachdiskriminierung 
von Frauen mit Behinderungen bzw. der Frauen, die von einer Behinderung bedroht sind, 
entgegenzuwirken. 
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§ 28 Abs. 1 

Bei der Analyse und Beschreibung der Beschäftigungsstruktur sowie bei der Auswertung der 
bisherigen Förderung von Frauen in den einzelnen Bereichen regen wir eine zusätzliche 
Differenzierung nach dem Merkmal „Behinderung / von einer Behinderung bedroht“ an.  
Dies halten wir für eine wichtige Maßnahme, um in Zusammenarbeit mit den Beauftragten für 
behinderte Menschen den Bedarf von besonderen Förderprogrammen zur Beschäftigung von 
Frauen mit Behinderung zu verdeutliche; da diese trotz unterschiedlichster Arbeitsmarktprogramme 
zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen immer noch das Schlusslicht auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt darstellen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Rita Schroll 
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Dr. Barbara Stiegler 
Bonn 
www.stiegler-barbara.de 

  
   
   
  Juli 2013 

           
 

Schriftliche Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Hessisches 

Gesetz zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Drucks. 

18/7246 

 

 

Meine Stellungnahme umfasst 3 Aspekte: 

1. Grundsätzlich: Geschlechterpolitik hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt 

2. Die Veränderungen in der Geschlechterpolitik sind im Entwurf in Ansätzen erfasst 

3. Die Umsetzung der neuen geschlechterpolitischen Strategien kann noch präzisiert werden  

 

1. Grundsätzlich: Geschlechterpolitik hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt 

Hessen ist ein Land, das früher für gleichstellungspolitische Innovationen bekannt war. Das HGlG von  1994 war wegweisend 

auch für andere Bundesländer. Eine  Novellierung im Jahre 2013 sollte diese Tradition wieder aufnehmen. Sie muss dabei  die 

veränderten ebenso wie die unveränderten Geschlechterverhältnisse in der Realität der Bundesrepublik und des Landes 

Hessen  berücksichtigen. Sie muss aber auch die neuen Ergebnisse aus den weltweiten, europäischen und nationalen  

Diskursen zu geschlechterpolitischen Zielen und Strategien einbeziehen. In den letzten Jahren sind das  Bewusstsein und die 

Erkenntnisse über Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis aber auch über die Strukturen und Mechanismen, durch die sie 

entstehen und durch die sie aufrechterhalten bleiben, gewachsen. Mit dem Einzug des Gender-Begriffs ist eine neue Dimension 

in der Geschlechterpolitik eröffnet: 

 Gender bezieht sich auf das männliche und weibliche Geschlecht und thematisiert die Verhältnisse zwischen den 

Geschlechtern. 

 Gender verweist darauf, dass empirisch feststellbare Differenzen und Hierarchien zwischen den Geschlechtergruppen 

nicht als Ausdruck des „Wesens“ der Geschlechter interpretiert werden können. Sie lassen sich auch nicht  mit 

biologischen Unterschieden und schon gar nicht evolutionsgeschichtlich  begründen. Vielmehr sind sie als Ergebnis 

gesellschaftlicher und kultureller Faktoren zu verstehen. 

 Gender rückt damit auch in den Blick, in welcher Weise die politisch gestaltenden Vorgaben, wie  z. B. das Recht , 

die Infrastruktur für soziale Dienstleistungen, aber auch  die Arbeitskultur oder  Medien auf die Stabilisierung oder 

Veränderung der Geschlechterdifferenzen wirken i. 

Am Beispiel der Analyse von Erwerbsarbeitszeiten in einer Behörde  bedeutet das 

 Die Geschlechterdifferenz zwischen Vollzeit und Teilzeit wird als Problem für Männer und Frauen gesehen, denn sie 

entsteht aus der ungleichen Verteilung der Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen. 

 Es gibt keine Teilzeitneigung von Frauen, die aus ihrem Frau-Sein basiert und keine Vollzeitneigung von Männern, 

die aus deren Mann-Sein resultiert. 
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 Sowohl das Fehlen ausreichender und guter  öffentlicher Angebote zu Erziehung und Betreuung sowie das 

Festhalten an stereotypen, traditionellen  Geschlechterbildern und der daraus entstehenden, geschlechtsbezogenen 

Arbeitsverteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit sind dafür ausschlaggebend, wie viele Frauen und wie viele Männer 

Teilzeit arbeiten. 

Sowohl in  der internationalen Debatte als auch auf europäischer Ebene  haben sich in den letzten Jahren  neue strategische 

Optionen für eine nachhaltige und emanzipatorische Geschlechterpolitik eröffnet: Die weiterhin nötige Strategie der 

Frauenförderung wird ergänzt durch die  weitreichendere und anspruchsvolle Strategie des Gender Mainstreamings, mit der 

speziell die Rahmenbedingungen für die Geschlechterverhältnisse in den Blick genommen werden. Geschlechterpolitik richtet 

sich also nicht nur, wie bisher verbreitet praktiziert, auf bestimmte Zielgruppen von  Frauen und Männer wie z. B. Frauen, die in  

höhere  Positionen befördert werden sollen oder  türkische Jungen, deren spezielle Bildungsbenachteiligung aufgehoben 

werden soll. Moderne Geschlechterpolitik umfasst auch die Analyse und Veränderung von strukturellen Faktoren, die die 

Lebenssituation von  Männern und Frauen beeinflussen und prägen, also z.B. die für Frauen hinderlichen 

Beförderungsstrukturen oder das traditionelle Männerbild, das einigen türkischen Jungen das Lernen bei Lehrerinnen 

erschwert. In der modernen Geschlechterpolitik kommen die juristischen Personen des öffentlichen Rechts ( vgl. §5 des 

Entwurfs), also z. B. Dienststellen des Landes, Landkreise, Kommunen, als geschlechterpolitische Akteure in doppelter Weise 

in den Blick und in die Verantwortung: zum einen –wie bisher- als Arbeitgeber, der, - wie für den öffentlichen Dienst erwartet,- 

sich vorbildlich für die Gleichstellung der Männer und Frauen, die er  beschäftigt, einsetzt. Zum anderen aber auch in Bezug auf 

die jeweiligen fachlichen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, also auf den Output der einzelnen 

Verwaltungseinheiten. Diese Wende zu der Analyse der Wirkungen fachlicher Arbeit in inhaltlicher und finanzieller Hinsicht auf 

die Geschlechterverhältnisse  ist eine relativ neue Ergänzung und Erweiterung bisheriger Geschlechterpolitik. Nun liegen 

mittlerweile Erfahrungen mit entsprechenden geschlechterpolitischen Strategien wie Gender Mainstreaming und Gender 

Budgeting vor.  In Österreich ist z.B. die Verpflichtung zu Gender Budgeting seit 2009 in der Bundesverfassung verankert. Die 

Agentur für Gleichstellung im ESF unterstützt die an der Umsetzung des ESF-Bundesprogramms beteiligten Akteurinnen und 

Akteure bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming. In vielen Kommunen, die mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ausgestattete Gleichstellungsstellen haben, ist Gender Mainstreaming und in einigen Gender Budgeting (z, B. 

Berlin, München)  bereits implementiert.  

Nicht zuletzt hat  das Gutachten der Sachverständigenkommission zum Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

(Sachverständigenkommission 2011) mit seinem neuen Leitbild einen deutlichen Akzent gesetzt: es geht davon aus, dass 

beide, Männer wie Frauen, sowohl erwerbstätig sind als auch die Sorgearbeit für Kinder und Pflegebedürftige übernehmen. 

Eine Umsetzung dieser Vision verlangt eine grundlegende Veränderung von sozialer Infrastruktur, Betriebskulturen und 

Arbeitszeitgestaltung sowie den konsequenten  Abbau von traditionellen Rollenstereotypen. Eine Begrenzung der  

Geschlechterpolitik allein auf die Förderung von Frauen wird diesem Leitbild nicht mehr gerecht. 

Dieses neue Leitbild und die neuen geschlechterpolitischen Strategien sollten sich in einem  novellierten 

Landesgleichstellungsgesetze widerspiegeln. Erst mit der Integration der geschlechterpolitischen Ziele in das fachliche 

Verwaltungshandeln wäre die Gleichstellung von Männern und Frauen nicht nur mit dem Blick auf  Beschäftigte innerhalb der 

Verwaltung sondern auch orientiert auf Bürger und Bürgerinnen vom HGlG erfasst. 

 

2. Die Veränderungen in der Geschlechterpolitik sind im Entwurf in Ansätzen erfasst 

Bezüglich der im Gesetz vorgenommenen Stärkung der Institution der Frauenbeauftragten schließe ich mich der 

positiven Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauenbüros (LAG) vom 19.6.2013 voll inhaltlich 

an. 

Ich konzentriere mich im Folgenden auf  die Umsetzung einer querschnittsorientierten Geschlechterpolitik wie sie mit Gender 

Maistreaming und  Gender Budgeting realisiert werden kann. 
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Im §3 des Entwurfes „Gleichberechtigung und Gleichstellung als Leitprinzipien, Gender Mainstreaming“ liegt der Schlüssel für 

eine moderne Geschlechterpolitik. Damit nimmt Hessen seine Vorreiterrolle wieder auf. 

Zu begrüßen ist: 

1. Als geschlechterpolitische Akteure werden „ alle Aufgabenbereiche der von diesem Gesetz erfassten Organisationseinheiten“ 

definiert. Damit ist bereits der Querschnittsgedanke des Gender Mainstreaming aufgenommen und der fachliche Output der 

Organisationseinheiten kommt in  den Blick. Es geht also um die Wirkung der fachlichen Maßnahmen auf die 

Geschlechterverhältnisse, auf die die fachliche Maßnahme  jeweils zielt und deren Beurteilung im Hinblick auf die 

gleichstellungspolitischen Zielsetzungen. 

2. Mit §3 (1) 1 wird ein Gender Assessment vorgeschrieben. Die Erarbeitung solcher  Wirkungsanalysen verbreitet sich  im 

Zuge der Verwaltungsmodernisierung nicht nur im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter immer mehr. Mit den 

differenzierten Zielgruppenanalysen als Grundlage für die Gestaltung von Dienstleistungen und der Erfassung des Bedarfs 

ändert sich auch  das Verwaltungshandeln.  Die Frage, wie die einzelnen Maßnahmen wirken und ob sie die vorher 

festgelegten Ziele auch erreichen,  ist für eine moderne, nicht nur vollzugsorientierte Verwaltung, angemessen.  

3. § 3 bezieht sich auf alle Phasen behördlicher Entscheidungsprozesse und nimmt damit die Definition von Gender 

Mainstreaming  des Europarates ernst. „Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung 

und Evaluierung der Entscheidungsprozesse mit dem Ziel, dass die an der politischen Gestaltung beteiligten Akteurinnen und 

Akteure den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.“ 

4. §3 (2) verweist die Verantwortung für diesen Prozess der Umgestaltung des Verwaltungshandelns vor allem an die 

Führungskräfte. Das entspricht dem Top-Down Prozess, in dem Gender Mainstreaming umgesetzt werden muss. 

Voraussetzung für den Erfolg solcher Prozesse ist der Aufbau von Genderkompetenz, nicht nur bei den Führungskräften. Der 

Absatz stellt auch klar, dass die Verantwortung nicht der Frauenbeauftragten zugewiesen werden kann. Die Rolle der 

Frauenbeauftragten im Prozess der Anwendung von Gender Mainstreaming ist prinzipiell begrenzt. Da bei ihr aber in der Regel 

das Wissen um die Geschlechterverhältnisse in den verschiedenen Handlungsfeldern versammelt ist, sollte sie 

selbstverständlich als Expertin für Geschlechterfragen bei der Analyse hinzugezogen werden.  

3. Die Umsetzung der neuen geschlechterpolitischen Strategien kann noch präzisiert werden  

Moderne Gleichstellungspolitik braucht ein rechtliches Fundament, einen politischen Willen und einen angemessenen 

strukturellen Rahmen. Gesichert sein müssen Ressourcen, Verfahrensbefugnisse, Entscheidungskompetenzen, die 

Wissensinfrastruktur und das fachlich qualifizierte Personal auf allen Ebenen. Um dies noch deutlicher zu formulieren, sollten 

folgende 4 Vorgaben gemacht werden: 

1. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines gleichstellungspolitischen Rahmenplanes für jede Behörde  

Für die Gleichstellungsbemühungen durch die  Personalpolitik sieht der Gesetzentwurf  den Frauenförderplan (§ 27 – §32) vor. 

Inhaltlich besteht er aus einer genauen Analyse der  Situation der weiblichen Beschäftigten im Vergleich zu der der männlichen. 

Damit ist der Frauenförderplan ein Instrument zur Prüfung der Wirkung vergangener Maßnahmen im Bezug auf das Ziel der 

Gleichstellung bei den Beschäftigten. Für die übrigen Aufgabenbereiche der im Gesetzentwurf aufgeführten 

Organisationseinheiten könnte ein gleichstellungspolitischer Rahmenplan in genau dieser Weise die Wirkungen behördlicher 

fachlicher Maßnahmen erfassen und steuern. Solche Pläne sollten ausgehend von konkreten Daten messbare, zeitlich fixierte 

Ziele und Indikatoren der Zielerreichung enthalten. So hat Heidelberg zum Beispiel nach der Unterzeichnung der europäischen 

Charta solche Pläne für die kommunale Ebene entwickelt. 

2. Die Verpflichtung zu einem geschlechterdifferenzierenden Berichtswesen  

Voraussetzung für eine moderne Geschlechterpolitik und die Umsetzung von Gender Mainstreaming sind Informationen über 

die Geschlechterverhältnisse in allen Bereichen. Überall, wo Daten über Personen erhoben werden, sollte dies 
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geschlechterdifferenziert erfolgen, um eine Grundlage für die sich daraus ergebenden Genderanalysen von Maßnahmen und 

Dienstleistungen zu haben. 

3. Der Einbezug des Haushaltes 

Es muss besonders erwähnt werden, dass auch die Haushaltserstellung und deren Vollzug in die Geschlechterpolitik 

einzubeziehen sind, wie es z. B. auch im „ Gesetz zur Novellierung des Thüringischen Gleichstellungsgesetzes und zur 

Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 6. März 2013“ geschehen ist. Das Europäische  Parlament definiert Gender 

Budgeting wie folgt: „Gender Budgeting ist die Anwendung von Gender Mainstreaming auf den Haushaltsprozess. Es besteht in 

einer Prüfung des Budgets aus der Geschlechterperspektive. Die Prüfung bezieht alle  Phasen des Budgetprozesses mit ein. 

Ziel ist es, sowohl die  Einnahmen als auch die  Ausgaben unter der Zielsetzung der Geschlechtergerechtigkeit zu gestalten.” 

Mit der Strategie des Gender Budgeting oder der gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung  liegen bereits konkrete  

Erfahrungen vor. Sie zeigen, dass auch die Finanzflüsse Frauen und Männer nicht in gleichem Masse erreichen. Bereits der 

erste Schritt, nämlich die Nutzer und Nutzerinnenanalyse, verweist oft auf  eine ungleiche Verteilung bei der Nutzung 

öffentlicher Ressourcen.  

4. Unterstützung durch Integration der Genderperspektive in jede Fortbildung 

§ 25 verpflichtet u.a. „alle Vorgesetzten“, sich über die „Umsetzung von §3“ zu unterrichten. Um aber die fachliche Arbeit der 

Behörden mit dem Gleichstellungsziel zu verknüpfen, ist noch mehr erforderlich: die Integration der Genderperspektive in jede 

Fortbildung. Kein Politikfeld ist geschlechtsneutral und jede  fachliche Aufgabe hat einen Genderbezug. GM ist auch eine 

Strategie der Kompetenzerweiterung. Sie bezieht alle Akteurinnen und Akteure in allen Handlungsfeldern, wie z.B. 

Rechtsetzung, Berichtswesen oder Forschung sowie in allen Sachgebieten, wie z.B. Wirtschaft, Finanzen oder Familie, ein und 

versetzt sie in die Lage, mit ihrem Fachwissen   gleichstellungsorientiert zu handeln. 

Die Unterstützungsfunktion der Fort- und Weiterbildung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ohne die fachlichen 

Informationen und die Entwicklung von Genderkompetenz können die Gender Mainstreaming/ Budgeting Prozesse nicht 

gelingen. 

 

Fazit 

Wenn das Land Hessen seine Tradition als gleichstellungspolitischer Vorreiter wieder aufnehmen will, müsste die anstehende 

Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes eine Kombination aus einer starken Institution der Frauenbeauftragten und 

einer verbindlichen Nutzung moderner gleichstellungspolitischer Strategien beinhalten. 
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LFRFriedrichstraße 3265185 Wiesbaden  
 
 
Hessischer Landtag 
Geschäftsführer Sozialpolitischer Ausschuss 
Herr Jürgen Schlaf 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
 
 
 
 

 

Wiesbaden, 04.07.2013 

 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Hessisches Gesetz zur 

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Drucks. 18/ 7246 

 

 

Sehr geehrter Herr Schlaf, 
 
der Landesfrauenrat Hessen (LFR) begrüßt, dass durch die Einbringung des 
Gesetzentwurfes der SPD-Fraktion zum Hessischen Gleichstellungsgesetz (HGlG) 
möglicherweise verhindert werden kann, dass ein rechtsfreier Raum entsteht, da 
das jetzt gültige HGlG Ende des Jahres 2013 ausläuft. 
 
Die Vielfalt der eingebrachten inhaltlichen Paragrafen sollen in unserer 
Stellungnahme nicht im Einzelnen beurteilt werden. Es ist aber positiv zu 
bewerten, dass wesentliche Anregungen, die auch der Landesfrauenrat Hessen in 
der Vergangenheit forderte, im vorliegenden Gesetzentwurf aufgegriffen werden.  
Dazu gehören die Ausdehnung des Geltungsbereiches, die Fortschreibung der 
Frauenförderpläne sowie die Stärkung der Rechtsposition der Frauenbeauftragten. 
Auch die besonderen Belange von Frauen mit Behinderungen sowie von Frauen, 
die davon bedroht sind, wurden im Gesetzentwurf explizit genannt und beachtet. 
Die Umsetzung des Gleichberechtigungsauftrages könnte mit diesen Vorgaben 
schrittweise vorangebracht werden.  
 
Einzelne Mitgliedsverbände des Landesfrauenrates Hessen wurden extra zur 
Stellungnahme angeschrieben und werden diese gesondert abgeben.  
 

 
 
__ 

Friedrichstraße 32 
65185 Wiesbaden 
 
Fon  0611/15 78 60 
Fax  0611/15 78 6-22 
Net  www.buero-f.de 
Mail  landesfrauenrat@ 

buero-f.de 
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Wenn die in § 75 geforderte zentrale unabhängige Stelle eingerichtet wird, sollte 
ein jährliches Statusgespräch mit dem Landesfrauenrat Hessen als eine Aufgabe 
aufgenommen und festgehalten werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Sigrid Isser      Rita Czymai 
Vorsitzende LFR Hessen    Stellv. Vorsitzende LFR Hessen 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion für ein Hessisches 
Gesetz zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 
Drucks. 18/7246 
 
 
Nach jahrelangem Stillstand in der hessischen Frauenpolitik begrüßt ver.di Hessen, dass ein 
Gesetzentwurf zur Weiterführung und Weiterentwicklung des Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) vorliegt. 
Die ver.di Hessen und insbesondere die Abteilung Frauen haben immer wieder Forderungen an die 
Hessische Landesregierung und die im Landtag vertretenen Parteien gerichtet, um das HGlG als 
Instrument zur aktiven und gezielten Frauenförderung in Umsetzung des Verfassungsauftrages zur 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu entwickeln.  
Für die Bewertung des vorliegenden Gesetzentwurfs haben wir uns an den von ver.di gestellten 
Anforderungen orientiert. 
 
Die ver.di- Forderungen im Einzelnen: 
 

1. Sicherstellen des Fortbestehens der Vorschriften des HGlG bei Umwandlungen in GmbHs 
und andere private Rechtsformen, Einbeziehung der Landesbank Hessen-Thüringen in den 
Gültigkeitsbereich des Gesetzes und Ausweitung des Gesetzes auf alle 
Beschäftigungsverhältnisse 
 

Mit der Ausweitung des Geltungsbereiches  in personeller wie sachlicher Hinsicht in den §§4-6 ist die 
Forderung erfüllt; es fehlt in der Aufzählung der sachliche Geltungsbereich für die Helaba, jetzt 
Landesbank Hessen-Thüringen. Für die Beschäftigten in Hessen ist sicherzustellen, dass sie in den 
Geltungsbereich aufgenommen werden. 
 
Mit der Erweiterung des Geltungsbereiches nach Privatisierungen öffentlicher Dienststellen werden 
erreichte Standards gesichert und einer vergleichbaren Regelung im Bundesgleichstellungsgesetz 
(BGleiG) gefolgt. 
 

2. Verpflichtung der Dienststellen zu einer transparenten Personalplanung und 
geschlechtergerechten Personalentwicklung 
 

Personalplanung zur Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen beginnt mit der Zuordnung der 
Arbeitsplätze auf Bereiche. Die Umrechnung mit Teilzeitbeschäftigten besetzter Arbeitsplätze in 
Vollzeitarbeitsplätze (§9, Abs. 4) wird präzisiert und  die Unterrepräsentanz definiert. 
In den §§17-26 wird umfassend definiert und präzise abgefordert, dass alle Organisationseinheiten 
eine qualifizierte Personalplanung aufstellen und fortschreiben sowie Konzepte zur Erreichung des 
Ziels der Gleichberechtigung vorlegen müssen. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 
Ist-Stand. Positiv zu bewerten ist die angestrebte paritätische Besetzung von Auswahlkommissionen 
(§ 20). 
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3. Verpflichtung der Dienststellen zu Frauen- bzw. Gleichberechtigungsplänen zur 

Gewährleistung einer transparenten, geschlechtergleichberechtigten Personalplanung 
 

Diese Forderung wird erfüllt durch §§27-33, in denen die Anforderungen an die Inhalte von 
Frauenförderplänen präzisiert werden.  Die Unwirksamkeit von Personalentscheidungen bei Fehlen 
eines gültigen Frauenförderplans bewerten wir postiv.  
 

4. Aussagekräftige jährliche Evaluierung (Berichtspflicht) der Frauenfördermaßnahmen unter 
rechtzeitiger Einbeziehung der FB 

Mit der Präzisierung der Frauenförderpläne werden schon bessere Voraussetzungen zur Evaluierung 
generell geschaffen. So ist bei einer Geltungsdauer der Frauenförderpläne von 4 Jahren die in §29,2 
vorgesehene Anpassungsprüfung  nach 2 Jahren ein sinnvoller Zeitrahmen, um den im Rahmen des 
Frauenförderplans eingeleiteten Maßnahmen Chancen zur Umsetzung bzw. Bewertung zu geben. 
 

5. Kombination von Ziel- und Entscheidungsquote zur Beseitigung der Unterrepräsentanz in 
den höheren Entgelt- und Besoldungsgruppen 
 

Diese Forderung wird erfüllt durch §22. 
 

6. Ausweitung der Diskriminierungsverbote und bessere Entschädigung für Betroffene 
 

Im Gesetzentwurf werden in den §§11-13 Diskriminierungen definiert und die Entschädigung erhöht; 
die Belange des Opfers haben Vorrang, d.h., dass dieser Forderung Rechnung getragen wurde. 
 

7. Stärkere Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 

Die Betrachtung von Frauenförderung muss in der Lebenslaufperspektive erfolgen und in diesem 
Sinn müssen die Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf präzisiert und verbessert 
werden. Dazu liefert der Gesetzentwurf erfreulicherweise eine Fülle von Beispielen in den §§ 34-43. 
 

8. Klare Regeln zu Kompetenzen und Ausstattung der Frauenbeauftragten 
 

Die Aufgaben der Frauenbeauftragten werden in §46 klarer definiert, ebenso deren Bestellung 
(§§47f). Die Rückkehr zur Bestellungspflicht ab einer Mindestzahl von 25 Beschäftigten erhöht die 
Wirksamkeit des Gesetzes; die Sanktion bei Nichtbestellung = Nichtbeteiligung der 
Frauenbeauftragten sichert die Umsetzung des Gesetzes; in  § 53 sind umfangreiche Regelungen zur 
Ausstattung festgehalten. Die Pflicht zur Berufung einer Stellvertreterin, das Recht auf 
eigenverantwortliche Öffentlichkeitsarbeit der Frauenbeauftragten, ihre Entlastung von anderen 
Tätigkeiten und der Anspruch auf eine Vergütung ihrem beruflichen Fortkommen entsprechend 
geben den Frauenbeauftragten bessere Voraussetzungen zur Durchführung ihres Amtes und 
entspricht den Forderungen von ver.di Hessen. 
 

9. Wirksame Beteiligungsrechte, z.B. ein Klagerecht 
 

Im Gesetzentwurf sind in § 54 umfassende Informationsrechte der Frauenbeauftragten geregelt und 
in den §§ 58-63 werden die Beteiligungsrechte unabhängig von den Tatbeständen des HPVG neu und 
umfassend definiert. 
Das in § 70 vorgesehene  Klagerecht der Frauenbeauftragten vor dem Arbeitsgericht im 
Beschlussverfahren zur Durchsetzung ihrer Organrechte stärkt die Stellung der Frauenbeauftragten 
erheblich und ermöglicht ihnen, Entscheidungen ihrer Dienststelle mit diesem offiziellen Weg 
entgegenzutreten. 
Ebenso begrüßen wir die im § 71, Abs.10 die im Rahmen des gerichtlichen Beanstandungsrechtes 
vorgesehene Verbandsklagemöglichkeit. 
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10. Einführung von Sanktionen bei Nichtumsetzung des HGlG 
 

Die Zielvorgaben eines Frauenförderplans müssen erfüllt werden. Mit den Vorschriften im § 69 kann 
die Frauenbeauftragte  nun wirksam ihre Zustimmung zu Personalentscheidungen der Dienststelle 
verweigern, wenn diese nicht den Zielvorgaben des Frauenförderplans entsprechen – auch zwei 
Jahre nach Ablauf der Geltungsdauer des Frauenförderplans. In diesem Fall muss die Dienststelle das 
Arbeitsgericht anrufen.  
Mit dieser Regelung haben die Frauenbeauftragten ein wirksames Mittel  zur Durchsetzung der 
Umsetzung von Frauenförderplänen.  
 
Neu im Gesetzentwurf: Zentrale Unabhängige Stelle 
 
Mit der Installierung  einer „Stelle für Gleichberechtigungs- und Gleichstellungsfragen innerhalb und 
außerhalb des öffentlichen Dienstes“ als selbständige Abteilung in dem für Frauenpolitik zuständigen 
Ressort der Landesregierung (§75) sehen wir eine wichtige Anforderung an eine moderne 
Gleichstellungspolitik erfüllt. Wir brauchen in Hessen eine unabhängige Stelle, die sich mit Fragen der 
Geschlechterverhältnisse und der Umsetzung von Geschlechterdemokratie befasst und die 
Einzelpersonen und Organisationen   Unterstützung gibt. Diese Stelle soll  Aufklärungs- und 
Untersuchungsarbeit zu  Entgeltdiskriminierung leisten und  unserer Auffassung nach zu einer 
Antidiskriminierungsstelle des Landes - analog der Antidiskriminierungsstelle (ADS) des Bundes 
ausgebaut werden. 
 
 
Gesamtbewertung: 
 
Der umfängliche Gesetzentwurf präzisiert gegenüber dem aktuellen Gesetz die Art und Weise der 
Anwendung, was wir als sehr hilfreich für alle Betroffenen ansehen. Dadurch werden bessere 
Voraussetzungen geschaffen,  dass die vorgesehenen Frauenfördermaßnahmen zielgerichtet 
realisiert werden. Nur so kann die Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen im Öffentlichen 
Dienst als Ziel systematisch näher rücken.  
Im Gesetzentwurf wird die Stellung der Frauenbeauftragten ausgebaut und  ihre Arbeitsbedingungen 
verbessert. Die Frauenbeauftragten bekommen sachliche und personelle Unterstützung und endlich 
auch Durchsetzungsmöglichkeiten ihrer Rechte.  
 
Mit der Installierung einer Zentralen Unabhängigen Stelle wird Fachkreisen und der Bevölkerung 
signalisiert, dass die Beseitigung geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung ein Anliegen der 
Hessischen Landesregierung ist. 
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12. Juli 2013 

 
 
 
 
Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zu dem Gesetzentwurf der 
SPD-Fraktion für ein Hessisches Gesetz zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern - Drucks. 18/7246 -  
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

wir danken Ihnen für die Einladung zu der Anhörung zu dem o.g. Gesetzentwurf am 

22.08.2013 sowie die Gelegenheit, dazu vorab schriftlich Stellung nehmen zu können. 

 

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die auch mit dem geltenden Hessischen Gleichberechti-

gungsgesetz verfolgten Ziele - Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Män-

nern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Beseitigung bestehender Unter-

repräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst - durch teilweise deutlich erweiterte und auch 

neue Instrumente effektiver zu unterstützen, als es aus Sicht der den Gesetzentwurf einbrin-

genden Fraktion das bislang geltende Recht vermag. 

 

Die Hessischen Sparkassen identifizieren sich aktiv mit den Zielen des Hessischen Gleichbe-

rechtigungsgesetzes. Dies gilt sowohl im Hinblick auf ihre Verfasstheit als Anstalten des öf-

fentlichen Rechts als auch hinsichtlich ihrer unternehmerischen Betätigung in und an den 

Märkten. 

 

Wir sehen in der Verfolgung der o.g. Ziele und der unternehmerischen Betätigung der Spar-

kassen mit den sich daraus ergebenden Erfordernissen keinen grundsätzlichen Gegensatz. 

Vielmehr lassen sich die Ziele des geltenden Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes mit 

den für den Unternehmenserfolg maßgeblichen kaufmännischen Kriterien harmonisieren, die 

unsere Mitgliedsparkassen gemäß § 2 Abs. 6 Hessisches Sparkassengesetz (HSpG) als in teil-

weise hart umkämpften Märkten tätige Unternehmen bei der Führung der Geschäfte zu beach-

ten haben. 
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Wenn bei uns gleichwohl Zweifel im Hinblick auf den Gesetzentwurf bestehen und wir uns im 

Ergebnis nicht für seine Annahme aussprechen, so ist dies - wie ausgeführt - nicht durch eine 

abweichende Auffassung zu den eingangs geschilderten grundsätzlichen Zielen bedingt, son-

dern dadurch, dass die im Einzelnen vorgesehenen Instrumente bei uns auf verschiedene Be-

denken stoßen. 

 

Diese Bedenken sind teilweise rechtlicher Natur. Sie liegen insbesondere aber auch darin be-

gründet, dass die Umsetzung des Gesetzentwurfes für die Sparkassen zusätzliche Kosten und 

die Verpflichtung zur Einhaltung von zusätzlichen, die Umsetzung von Entscheidungen ver-

langsamenden Prozessen bedeuten würde, die sie dabei im Vergleich zu ihren Mitbewerbern 

einseitig treffen würden. Beides würde dabei noch deutlich über das Maß hinausgehen, das 

die Sparkassen bereits nach dem bislang geltenden Recht einseitig trifft. 

 

Eine solche Entwicklung halten wir im Hinblick darauf für problematisch, dass die Sparkassen 

zur kraftvollen Erfüllung des ihnen in § 2 HSpG zugewiesenen öffentlichen Auftrages zur Ver-

sorgung aller Teile der Bevölkerung, der öffentlichen Hand und insbesondere der kleineren 

und mittleren Betriebe mit modernen und marktgerechten finanzwirtschaftlichen Produkten 

entsprechend leistungsfähig sein müssen. Sie sollten deshalb nicht über ein noch vertretbares 

Maß hinaus einseitig belastet werden. 

 

Zusätzliche Belastungen in diesem Sinne sieht der Gesetzentwurf aber in vielfacher Weise vor. 

 

 Beispielhaft genannt seien an dieser Stelle die gegenüber dem geltenden Gleichbe-

rechtigungsgesetz deutlich ausgeweiteten Bestimmungen zur Entlastung der Frauen-

beauftragten von anderen dienstlichen Tätigkeiten (§ 51 d. Gesetzentwurfes) sowie zur 

Beistellung mindestens einer Mitarbeiterin ab einer regelmäßigen Beschäftigtenzahl 

von mehr als 600 (§ 53 d. Gesetzentwurfes). 

 

 Die Maßnahmen, die im achten Abschnitt des Gesetzentwurfes (§ 34 ff.) zur Förderung 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorgesehen sind, erscheinen uns für den mit 

ihnen verfolgten Zweck (insb. Flexibilisierung und Verbesserung von Rückkehrmög-

lichkeiten) geeignet, würden aber für die Sparkassen als Arbeitgeber notwendiger-

weise auch Einschränkungen mit sich bringen bzw. zusätzlichen Aufwand bedeuten. 

 

 Deutlich wird dies auch an der inhaltlich verwandten Vorgabe in § 11 Abs. 4 und 5 des 

Gesetzentwurfes, wonach Beschäftigten, die eine Elternzeit in Anspruch genommen 

haben, nach deren Beendigung ein gesetzlicher Anspruch auf ihren früheren Arbeits-

platz oder einen mindestens gleichwertigen Arbeitsplatz unter nicht weniger günsti-

gen Bedingungen eingeräumt wird. Dieser Anspruch würde umso schwerer zu erfüllen 

sein, je kleiner die als Anspruchsgegner betroffene Sparkasse im Hinblick auf ihre Be-

triebsgröße ist. Die Flexibilität zur Anpassung der Strukturen, auf die die Sparkassen 

gerade in einer durch geschäftliche und regulatorische Umbrüche gekennzeichneten 

Zeit angewiesen sind, würde zusätzlich eingeschränkt und - darin liegt der Kernpunkt 

unserer Bedenken – dies würde einseitig die Sparkassen, nicht aber ihre Wettbewerber 

treffen. 
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In einzelnen Punkten begegnet der Gesetzentwurf darüber hinaus auch Bedenken jenseits der 

mit der Umsetzung der vorgesehenen Regelungen verbundenen Kosten, verlängerten Prozes-

se und des damit verbundenen Verlustes an Flexibilität. 

 

Solche Bedenken hegen wir z.B. im Hinblick auf Teile der im vierten Abschnitt (§ 10 ff.) vorge-

sehenen Regelungen zu Beschäftigtenrechten und Diskriminierungsverboten. 

 

Auch wir sehen es als geboten an, gegen jede Form der unangemessenen Belästigung am Ar-

beitsplatz vorzugehen. Deshalb können wir das Bestreben grundsätzlich nachvollziehen, mög-

lichst effektive Mittel zur Abwehr solcher Belästigungen vorzusehen. Zu diesem Zwecke darf 

aber nicht in einer ihrerseits unangemessenen Weise in die Rechte anderer eingegriffen wer-

den. Insoweit bewegt sich der Gesetzentwurf aus unserer Sicht jedoch teilweise in einem 

Grenzbereich oder geht gar darüber hinaus. So halten wir es z.B. unter rechtlichen Gesichts-

punkten für nicht vertretbar, dass gem. § 15 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzentwurfes ein Verhalten 

insbesondere bereits dann als unerwünscht gelten soll - was erhebliche Konsequenzen nach 

sich ziehen kann, vgl. § 16 des Gesetzentwurfes -, wenn sich die von dem Verhalten betroffene 

Person belästigt oder sexuell belästigt fühlt. Wir sehen die Schwierigkeiten, eine alle unange-

messenen Verhaltensweisen erfassende abstrakte gesetzliche Definition zu finden. Dies darf 

aus unserer Sicht aber nicht dazu führen, dass andere – Kolleginnen und Kollegen sowie Vor-

gesetzte beider Geschlechter - sich möglicherweise infolge der Individualität des Empfindens 

dem Vorwurf eines verbotenen Verhaltens ausgesetzt sehen, ohne dass dies für sie selbst bei 

Anwendung einer mindestens durchschnittlich sensiblen Betrachtung vorhersehbar und damit 

vermeidbar war. 

 

Des Weiteren haben wir auch Zweifel, ob Abschreckung (vgl. § 16 Abs. 4 des Gesetzentwurfes) 

tatsächlich ein geeignetes Mittel darstellt, um den mit dem Gesetzentwurf verfolgten Zielen 

besser zum Durchbruch zu verhelfen. 

 

Insgesamt setzt die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in den 

Verwaltungen und Betrieben aus unserer Sicht neben einer Vielzahl von weiteren Punkten 

auch den auf Achtung und Respekt gegenüber der jeweiligen Person beruhenden, im Übrigen 

aber unbefangenen Umgang zwischen den Geschlechtern voraus. Diesbezüglich könnten aber 

Teile des Gesetzentwurfes aus unserer Sicht eher zu gegenteiligen Effekten führen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen 
Im Auftrag 

 
Reusch 
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S t e l l u n g n a h m e  des 

Hessischen Landesamtes 
für Umwelt und Geologie 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Hessisches Gesetz 
zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern, Drucks. 18/7246 

- Schreiben des Sozialpolitischen Ausschusses des Hessischen 
Landtages vom 28.05.2013 

 

 

Stellungnahme bezogen auf die Frage der Praktikabilität von Maßnah-
men für mich als nachgeordnete Landesbehörde 

 

 

Zu § 9 Bereiche, Unterrepräsentanz 

§ 9 sieht eine weitaus differenziertere Analyse als nach dem derzeitigen 
HGlG vorgesehen vor. Dies führt im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Frauenförderplanes, § 28, zu erhöhtem Verwaltungsaufwand, ohne dass der 
Mehrwert offensichtlich erkennbar ist. 

Das Hervorheben von Arbeitsplätzen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufga-
ben dagegen wäre sinnvoll, da erfahrungsgemäß hier am ehesten eine Un-
terrepräsentanz von Frauen und damit Handlungsbedarf besteht. 

 

Zu § 17 (5) Pflicht zur Personalplanung und –entwicklung 

Die Pflicht zu einer vollständig durchgestuften Dienstpostenbewertung kann 
in der Praxis zu Einschränkungen der Flexibilität bei Neubesetzungen, Um-
setzungen und Vertretungsfällen führen. Gerade bei abnehmendem Perso-
nalbestand in den Dienststellen ist der flexible Einsatz auf unterschiedlichen 
Dienstposten ohne unmittelbare  beamtenrechtliche bzw. tarifrechtliche Kon-
sequenzen erforderlich. 
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Zu § 20 Auswahlkommissionen 

§ 20 (4) kann zu unsachlichen Zusammensetzungen von Auswahlkommis-
sionen führen. Diese sollten vordringlich an den dienstlichen Arbeitsgebieten 
und Funktionen und nicht am Geschlecht festgemacht werden. 

 

Zu § 22 (1) Auswahlentscheidungen, Entscheidungsquote 

Die Festlegung einer Entscheidungsquote zugunsten von Frauen nach den in 
§ 22 (1) festgelegten Voraussetzungen wäre eine praktikable Maßnahme, um 
auf dem Weg zur Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen zügiger vo-
ranzukommen. 

 

Zu § 29 Geltungsdauer der Frauenförderpläne 

Die in § 29 (1) geregelte Übergangszeit für bisher geltende Frauenförder-
pläne für längstens sechs Monate kann in der Praxis zu kurz sein, um Ver-
waltungsvorschriften des federführenden Ressorts, technische Umset-
zungsmaßnahmen sowie Fortbildungsmaßnahmen vorschalten zu können. 

§ 29 (7) verführt zur Festlegung von niedrigen Zielvorgaben eines Frauenför-
derplans, um den bürokratischen Sanktionen der nächsten zwei Jahre zu 
entgehen. 

 

Zu § 35 Teilzeit 

§ 35 (4) – die Forderung eines unverzüglichen personellen Ausgleichs bei 
Arbeitszeitreduzierungen – ist bei geringfügigen stundenweisen Reduzierun-
gen praktisch nicht handhabbar. 

 

Zu § 70 Organschaftliches Antragsrecht 

Die Möglichkeit, die Organrechte ohne ein Widerspruchsverfahren geltend zu 
machen (§ 70 (3)), könnte zu unnötigen Auseinandersetzungen führen. Die 
Vorschaltung eines Widerspruchs oder Mediationsverfahrens innerhalb der 
Dienststelle sollte vorgesehen werden. 

 

Zu § 78 Neue Frauenförderpläne 

Die Frist von sechs Monaten ist zu kurz bemessen (s. hierzu auch die An-
merkung zu § 29). 
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